
Diskussion 

Beiträge zur Familienrechtstheorie 

Mit den nachfolgenden Bellrägen selzen wir die-Im letzten Heft ne)1 eIngeführte 

- Rubrik "DHkllSSlon~ fort. Mll di e,er Rubrik beabslchugen WIr, neuere 
IheorellSche Ansatze "WIe auch politisch-rechtlich bedeutsame Entwicklungen 

darzu5tellm und aus unterschiedLichen Blickpunkten zu mlerprelleren. D Ie 

Bellreige, die um einen Dlskll>SlOnHchwer punkt gru pp/ert smd, unuY'ichelden 

Hch von herkömmlichen RezenSIonen dadurch, daß SIe selbst berew UmrIsse 

eines eigenen Konzepts VOrs/eilen. Dadurch soll die O!fenheH des ProblemHan­
des gekennzeichnet werden. 

DHkusSlonHchwerpunkl In diesem Heft /SI die Arbeit von Gunnar Hemsohn I 

Rolf Knzcper, TheorIe des Familienrechts. Geschlechtsrollenaufhebung, Kindes­

'/-'ernachliüsIgung, Geburtenrückgang. Frankj,1Yl (es 747) 197-1 , 1-16 S ., S DM. 

Au/die folgenden DHkusslonsbellrage von Fnedrlch Barabas, Chnstoph S4chße, 

HeIde Erd-Küchler lind Elke Finkbemer "Werden Helmahn! Knzeper Im niich51en 

He!t(JI7J)der Kjanlworlen . Red. 

1. Bevölkerungspolitik und Vergesellschaftung von 
Erziehung 

Nachdem Gunnar Heinsohn und Rolf J(nleper In einem Aufsatz in KJ 1974, 

S. I Cf. einen ersten Versuch der theoretISchen Einschätzung gegcnw;irtiger 

Reformen im Bereich des Famil ienrechts Im Zusammenhang gesamtgesell­

schaftlicher Veränderungsprozesse unternommen haben, legen die Verfasser 

ihre überlegungen jetzt ausgearbeitet und erweitere \·or. 
Der grundsätzlich neue Ans;!.u zur Erklärung von Familienstrukwren, ihrer 

historischen Entwicklung und positivrechdichen Normierung rechtfertigt, das 
Buch im folgenden ausfuhrlicher zu diskutieren. 

Oie bisherige - gerade ;luch die knttsche - familiensoZIologie geht I'on der 

Familie als privater Reproduktlonsclnhelt aus und untersucht im wesent!i~hen 
ihre Bedeutung (ür die Produktion spezilischer psychischer $rrukturen und 

deren Relevanz fLi r den gesellschaftlichen Produktlonsprozeß. Hei n­
,ohn / Kn,eper g .. hen clagegen von d ... r zentr;tlen ö!f enll;chen Funktion der 
Familie aus, die ihr trotz ihrer Institullonalislerung als pnv:,nes ReSIduum auch 

in der bürgerlichen Gesellschaft verblieben isc : der Produktion des gesellschaft­

lich notwendigen Nachwuchses. Die Entwicklung der Familie und des Familien­

rechts werden also bevölkerungspolit isch verstanden. Dieser Ansatz macht die 

Bedeutung aus, die der Arben iür eine matenalisnsche TheOrie der Familie und 
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, JO ihres Rechts zukommt. denn cr ermogliclu theoretisch konSistente Unterschei­
dungsknterien der biJrgerlichen Familie von der Lohnarbellerfamilie: der 
Familie, iür die die Erzeugung und Aufzu~ht von N:1Lhwuchs ureigenes Inter­
esse und damit verbrieftes Recht von der. für die die Erziehung von Kindern 
gesellschaftlich autcrlegtc Ptlicht ist (5 . 3 I H .. 76 H.). 
Er ermöglicht weiter eine Erkliirung, warum :lUch die Kleinfamilie in der 
bürgerli~hen Gesellschaft tiefgreifenden Wandlungen unterworfen ist. Der 
bevölkerungspol.illsche Ansatz der Verfasser ermögl ich! sc:hließllch die Lösung 
einer TheOrie des Familienrechts aus der pnvatrechtlichen Bornlerung des -f . 

Buches des BG n, die notwendig zu Fehleinsch ätzungen rühren mu(~, I und stellt 
sie In den Gesamrzusammenhang staatlicher Maßnahmen im Bereich von Erzie­
hung und Ausbildung. Damit Wird die Struktur eines eigenständigen Rechtsge­
bieres sichtbar, das sich der herkömmlichen Unterscheidung von offentlichem 
und privatem Recht entZieht und neben dem Familienrecht die Materien des 
Schul- und Vorschul -. Jugendhilfe-, Ausbildungsförderungs-. Berufsbildungs­
und Jugendstrafrechts umfagt: das Gebiet des Erziehungsrechts. Familien­
rechtstheorie ISt ::1150 In Wahrheit Theone des ErzIehungsrechts. 
Der Ansatz der Vertasser (ührt aber auch dazu - so unser zentraler Kritikpunkt 
-, F;1.milienrechtstheorie als widerspruchsfreien oder aber in seiner Wider­
sprüchlichkeil beliebig manipulierbaren Prozcl~ der Vergesellschaftung von 
Erziehung zu entwerfen und damit 10 Abstrakcionshöhen zu entschwinden. die 
Aussagen über konkrete gesellschaftliche Realität nIcht mehr zulassen. Dies soll 
zuniichs[ in einer Darstellung und Ausemandersetzung mit der Arbeit von 
Heinsohn/KnJeper verdeurlicht werden. 
Die bürgerliche Kleinfamilie emanZipiert sich im Zuge der EntWICklung kapira­
listischer Produktionsverhältnisse aus der feudalen GroMamilie. Sie verliert 
deren unmittelbar gesellschaftlichen Char;\kter und w"cl zu einer privaten 
Instl tu tion. 
Die Struktur der Kleinfamilie ISt funktional bezogen auf die Reproduktion von 
Produktionsmiaeleigentünlern. Der Varer sorgt für den Unterhalt der Familie 
und hat die elterliche Gewalt inne. Sem Eigentum Olm Unlernehmen im Zusam­
menhang mit der TeSllerfreihelt bildel die materielle Grundlage der elterlichen 
Gewalt und ermöglicht es ihm, die Erfüllung der Unterhaltsverptlichtungen der 
Kinder zu erzwingen. Er bestimmt Ausbildung und Beruf der Kinder. Die Frau 
gebärt die Kinder und zieht sie auf. Ihre Zuständigkeit beschrankt Sich auf den 
Haushalt, Im übrigen ist sie nicht geschäftsfähig. Als Gegenleistung für die 
Aufzucht der Kinder erhält Sle lebenslangen Unterhalt. Die Kinder unterliegen 
der elterlichen Gewalt, die mit der Möglichkeit der Enterbung sankrioniert ist. 
Sie werden unterhalten : der Knabe. bis er zur Verwalrung des väterlichen Erbes 
fähig is t; das Mädchen, bis es einen Produkrionsmirreleigentümer heiratet 
(S, 3 J rf.). 
Das Interesse an der Weirerführung des Unternehmens über den eIgenen Tod 
hin;lUS und die NotwendigkeIt der Versorgung Im Alter sind also die materielle 
Basis für das Tnreresse an eigenen Kindern . Die inneriamiliären Beziehungen 

beruhen zwar auf rechtlicher Ungleichheit. sie sind den Prinzipien des Aquiva­
lententauschs au ßerhalb der Fami lie aber adäqua t. Das hmilienrecht, das 
dieser Struktur gesetzliche Verbindlichkeit verleiht. zeichnet also den sozialen 
Zusammenhang der bürgerlichen Eigenrümerfamilie nur nach. Es ist insofern 

I Die, n~ben die AUlOr.n ,elbst .ln den Posuonen von S.n"'.rdrner und Z<nz In K.J I/'~. S. 6 I, 
~ u Igeze Igr. 
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Ausdruck des "allgemeinen Willens- der Bürger und Sanktionsinslrument nur, 
Insoweit dieser nicht dem \\lillen Jede, einzelnen Bürgers entspricht (S. 36). 

Entsprechend ihrem bürgerlichen Cb.rakter waren Ehe und Familiengründung 
Nichteigemümern bis welt InS 19. Jahrhundert hIneIn '·erwehrt. Die Eheschlie­
ßung war \'on polizeilichen Genehmigungen abhangig, die wiederum nur erteilt 
wurden, wenn der Nachweis erbracht wurde. daß der zukünftige Ehem:!nn zur 
Unterhaltung einer Familie in der Lage war. Den nlchtbesltzendcn Be\'ölke­
rungskbssen fehlte Insoweit die Re~htssubJek[Ivltit, und sie wurde ihnen erst 
zuerkannt, als im Zuge der Industriellen Entwicklung ernsthafte Bevölkerungs­
defizIte zu befürchten waren: Das Gesetz vom 16. -I . t 868 hob fü r den Bereich 
des Norddeutschen Bundes s:imdiche :umen-polizcilichen Ehebeschr~nkungen 
auf (S. t 7 ff.. 23). 
Indem nun die Ehe. die ihrer Konzeption nach eine Form der EigenLumerrepro­
duktion ISt, auch Nichteigentümern eröifnet Wird, verändern Ehe- und Fami­
lienrechr ihren Charakter grunJsiitzlich: Vom Garanten bürgerlicher Rechts­
subJdulvit;it werden sie zum Instrument staatlicher Bevölkerungspolitik. D~nn 
Lohnarbe.iter haben - so Hemsohn/Knleper - grundsätz.lich kein Interesse an 
eigenem Nachwuchs (S. 78). Da sie nichts zu vererben haben. konnen sie aut die­
sem Wege ihren Altersunterh:llt nicht Sichern. Sie prodUZieren nur kunftlge 
Konkurrenten, die zudem Arbeitszeit und -kraft absorbieren und insgesamt die 
Verwertungsbedi ngungen der eigenen Arbel tskr;1 ft bedenklich .... erschlech terno 
Die elterliche Gewalt, das ·. natürliche Recht" der Eltern, ist für nichtbesitzende 
Eltern daher allerersr Pflicht, die Ptlicht zur unentgeltlichen Bereirstel1ung 
(Erzeugung und ErZiehung) des gesellschafdich benötigten Nachwuchses 
(S. 84). Für die nichtbeSItzende Bevölkerung stellt das Familienrechr damit ein 
äußeres Zwangsgeset2. dar, das die menschliche Sexualitit - bei gleichzeitiger 
Verfolgung aller außerehelichen und gleJchgeschlechtlichen Sexual;t;it - U1 der 
Ehe kanalisien und dadurch bel gering entwickelten Verhütungsmöglichketten 
die Produktion von Nachwuchs gegen die materiellen !nteressen der Eleern 
erzwingt. Das Interesse an der optimalen Verwertung der eigenen Arbettskr:dt 
und die Eniehung von Kindern schließen sich wechselseIlig aus (S. 8.». 
Der von den Verfassern in diesem Zusammenhang verwendete Begriff des 
• Tmeresses- unterliegt einer eigentümlichen Verkürzung : Zwar ist es einleuch­
tend, daß diejenigen, die alleine :luf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen 
sind, durch zusätzliche Arbelts~ufwendungen wie die Er2.lehung \'on Kindern in 
ihren Konkurrenzbedingungen und damit ihren Interessen eingeschränkt wer­
den . In der Argumentation der Verfasser wird daraus aber ewe Beschr;inkung 
des Interessenbegriffs überhaupt auf optimale Verwerrungsbedingungen [ür die 
eigene Revenuequelle . Ein Lohnarbeiter kann danach gar keine anderen Inler­
essen als die optimale Verwertung seiner Arbeitskraft haben. Die Frage, ob ein 
Lohnarbeiter trotz Verschlechterung seiner Konkurren2.bedingungen empm sch 
dennoch ein Interesse an eigenen Kindern hat, und wenn ja, aus welchen Gnin­
den. stellt SICh den Verfassern daher nicht mehr. 
Der Interessenbegnff. wie er hier verwendet wird, Ist ersichtli~h - darauf 
weisen Hel nsohn / Kn;eper selbst hin (S , 164 , Fn . 177) - der Arbeit von 
Flatow/HuIsken 2 entlehnt : An der ObcrtHche der bürgerlichen Gesellschllt 
eint alle IndiViduen ein gemeinsames Interesse, die optimale Nutzungsmöglich­
keil ihrer jeweiligen Revenuequellen. Bei Heinsohn/Knieper wird die Ebene 
der .Obert1äche" aber derart verabsolutiert, daß die Kernstrukrur der bürgerli-

1 S. " . FlJlo'" I F HUl<k,n . Zum Probl<m der Abl<lluf\~ Jos burserli.:hen S ! ~alC< . ProKI., 7/197 >. 
S. 3 >, 

I; I 
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IJ.l ~hen Gcsellschaft d;lhinter völlig abgeschirmt ist und keinerlei Konsequenzen 

mehr zeigt. Der Lohnarbeiter hai im Ergebnis nur noch die Interesscn, die ihm 

In den verkehrten formen der Oberllkhe :ds die seinen erscheinen. Er führt ein 

monadisches Einzeldasein. Ist stets auf maxim:de "Flussigkeil" seiner Arbelrs­
kraft bedacht. die Gesellschafdichkell seiner EXIstenz erschöpfe sich Im 

Austausch seiner Arbeitskraft gegen Kapital. er ist daher konsequenlerweise 
nicht In der Lage, eine Subjektivität herauszubilden. die über die Lohnarbeiter­

eXIstenz hInauswiese . 

Diese syscematische Vernachlässigung von SubjektIvität durch die Verfasser hat 

methodische Konsequenzen {ur den Gang der Untersuchung. So erscheint bei 
Helnsohn/Knleper der Staat als bewußt handelndes historisches Subjekt, das 

jede auftauchende Dysfunktionalität Im System im Sinne optlmaler Kapitalver­

wertungsbedingungen korrigiert. Sobald z. B. Bevölkerungsdeiizite auftauchen. 

offnet der Staat sogleich die Ehe auch für die Nichtbesitzenden und beugt jenen 

vor. Dabei gerät die Tatsache. daß Reformen in der bürgerlichen Gesellschaft 

nICht durch planmäßige staatliche Maßnahmen verwirklicht werden, sondern 
daß objektive Systernmteressen selbst noch vermittelt !.iber die subjektiven 

Interessen der Betroffenen in politischen K.irnpien durchgesetzt werden müs­

sen, aus dem GeSichtskreis. So wird zwar erwähnt, daß die Herstellung der 

Ehef;ihigkeit der BeSItzlosen im 19 . Jahrhundert von den Organisationen der 

Arbencrschalr gefordert und erkämpft wurde (S. lB), diese Aussage bleibr aoer 

für den fortgang der Untersuchung ohne Folgen, so daß auch die Wandlungen, 

denen die Lohnarbel((~r-Familie seitdem unterliegen, lediglich unter dem 

Aspekt objektiver gesellschaftlicher EnewicklungsgesetzlichkeICen reflektiert 

werden. 

Alle gesetzlichen Maßnahmen der Ehestiftung haben - um das Referat des 

Buches von Heinsohn und Kmeper weiterzuführen - den gravierenden Mangel. 
daß zwangsweise gegründete Familien nicht notwendig die für das gedeihliche 

Heranwachsen des Nachwuchses erforderlichen Sozialisationspotenzen aufwei­

sen; denn es besteht stets die Gefahr. daß \(jnder, an denen die Eltern kein 

In leresse haben. nicht die für eine adäquate Sozialisation erforderliche Zuwen­

dung erhalten. Da diese Gefahr in der Lohnarbeiterfamilie strukturell veran­

kert isc, mug das Problem sich mit der Verallgemeinerung von Lohnarbe it 

2 wa ngsl äu fi g ve rsch ärfen . 

Die gesellscha fdiche Verallgememerung von Lohnarbei t fü h rt zur Zu nahme 

gerade auch der Frauenarbeit. Die Notwendigkeit und die Fähigkeit der Frau, 

ihre Arbeitskraft zu verkaufen. d. h. den Status elnes LohnarbeIters 2U erwer­

ben. trItc aber in notwendigen Widerspruch zu ihrer rechtlich ungleichen, 

abhängigen Stellung in der Familie. Die Beschränkungen des Familienrechts 

müssen daher von einer Frau, die nicht mehr auf lebenslangen Unterhalt durch 

den Ehemann vertrauen darf, sondern ihren Unterhalt selbsr bestreiten muß, als 

unsinnige und hinderliche Fesseln begriffen und bekampft werden (5. ! \ 2). 
Die Verallgemeinerung der Lohnarbeit, insbesondere der Frauenarbeit und die 

immer perfekteren Verhütu ngsmöglichkeiten bilden also die materielle Grund­

lage der Liberalisierung ~ehes(iftendera Gesetze. So befinden sich - nachdem 

die Aufhebung der strafrechtlichen überwachung des Sexuallebens schon weit­
gehend abgeschlossen ist - dJ.S bürgerliche the- und l-amillenrecnt gegenwärtig 

in ei nem tiefg rei fenden Reform ieru n gsp roze G. G leichberech t igu ngsgesetzge­

bung (5.125 H.), Scheidungsrechrsreform (S. 1}2 ff.) und Reiorm des Rechts der 
unehelichen Kinder (5 . 151 H.) markieren hier die entscheidenden Punkte. [n 

diesem Prozeg Wird die soziale Umstrukturierung von Ehe und Familie VOn einer 
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fu nk tionenteili~en hierarchischen Lebensgemcl nseha tt zu eine r lockeren Verbm­
dung zweier ökonomisch voneinander unabhängiger Lohnarbeiter. die nur 

emotional aneinander gebunden Sind, rechtlich tendenziell nachvollzogen. d. h. 
erst In Jiesem Prozell erh :dt die Frau die volle, formale burgerliehe Rechtssub­
jekt! vicät. 

Ei n weiteres wi..:heiges Elemenc in diesem Prozeß der Familienau /lösung ISC die 

Statusanderung deT Kinder (S. 11711): Durch Herabsetzung des VoJljähng­
kensalters,J Rc:form der elterlichen Sorge (§§ 1626, 1666 BGB) und sukzes­
sive Grundrechtsmtindigkelt~ werden auch die Kinder zum burgerliehen 

Rechrssubjekt, erhalten bereits sie tendenZiell den Scatus des frejen Lohnarbei­
ters. Insgesamt also entwickeln sich familiäre BeZiehungen vom besonderen 

Gewaltverhältnis zu BeZiehungen rechtlich gletchgesrellter Partner. Dann müs­
sen aber auch die Frauen Lohna rbei terqualifi kationen erwerben, die sie belahl­
gen, ihre Arbeitskraft optimal zu nutzen und die in Widerspruch zu den ihnen 
traditIonell ansozialisierten .Haustiertugenden" stehen. DIe Zunahme de r 
Frauenarbeit und ihre rechtliche Sanktlonierung fuhren also zur Zerstörung der 
herkömmlichen Geschlechtsrollenidencität, die wiederum adäquate Sozialisa­
tionsbedingungen für die Kinder schuf, ohne d:d~ bislang ein Äquivalent dafür 
vorhanden wäre (5. 166 ff.). 
In der geschilderten Situation ergibt sich die Not\vendigkelt neuarriger formen 
staatlichen Eingreifens aus zweierlei Gründen: Zum ernen kann mit den 
herkömmlichen polizeilichen und jusriziellen N!i{[eln die Produktion dö gesell­
schaftlich erforderlichen Nachwuchses nicht mehr gewährleistec werden. Staat­

liche Maßnahmen müssen also die elterlichen Aufwendungen für die Kinderaui­
zuch t verringern und ka Ikulierbar machen. Zum andern genügen die in der 
Familie na turwuchsig produ zierten Quali fikationen: Gehorsam, SauberkeH, 

Ordnung, Pünkdichkeit, die .Fabriktugenden a also, nICht mehr ohne weiteres 

den gegenwärtigen Anforderungen des gesellschafrlichen Produknonsprozesses 

und die Erzeugung neuer und weiterer Quali fikationen erfordere planmäßiges 
Eingreifen schon in frühkindlichem Alter. Be\de Notwendigkeiten verweisen 
auf eine staatliche Organisierung von Erziehungsprozessen, womit IIldessen 
neue Probleme geschaffen werden . Erfolgt nämlich die Förderung der Nach­
wuchsproduktion derart, daß die Kinderaufzucht durch die Eltern selbst (oder 

ein Elternteil) vom Seaat bezahlt Wird, so könnten zwar quantllatlve Bevölke­
rungsprobleme gelöst und ein den Kinder günstiges Sozlalisauonsklima 

geschaffen werden. indem ein Elternteil aufgnmd der Bezahlung nicht mehr auf 
dem Arbeitsmarkt konkurneren muß und so Wieder ein eigenes Interesse an 
dem Kind entwickeln kann. I n diese Richtu og weisen Maßnahmen wie steuer­
liche Vergünstigungen (S. 188 H.), Kindergeld (S. 19~ H.) bis hin zu überlegun­

gen bezüglich der Einführung eines Erziehungslohnes (5. 194 H.). 
Abgesehen von der unrationellen Organisation und den daml[ verbundenen 
hohen Kosten isc mit diesem Verbhren die QU:llifibtlOosproblematik aber 
nicht einmal in Angnff genommen, da staatlicher Eintlug sich hierauf IlIdu 
erstreckt. Wird andererseItS die Elemenluerzlehung In öffentlichen Anstalten 
(Kinderkrippen und -gärten) mittels bezahlter Lohnarbeiter organisiert, was 
sich m den neueren landeskinderganengesetzen und dem Entwurf für ein 

neues Jugendhilfegesetz andeuret, so sind diese - die staatlichen Erzieher -
notwendig primär an ihrer eigenen Reproduktion und nicht an dem Gelingen 

.1 G<~.tZ zur Neurcge\ung d« Volljihn~k<tI~~I'''r\ v. ; t. 7. ' 9H. BGBI!. S. 17' j. 
, Vgl. ,Jen Entwurf ~,nt< &1<11<5 üb" Jie Reform J.r d t e rli ~he n Sorge, § 16,6 Ab. I und II sOw,. 

die ß~gründunJ; zu § 1616. SR-OS 69017). 

IJJ 
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13-1 der SOZIalisation der ihnen anvenrauten Kinder interessiert. so daß trotz ratio­
neller Organisation das Sozialisationsklima für die Kinder schlecht ausfallen 
kann, wenn es nicht gelinge, ein inhaltliches Interesse der Enieher an ~ihren« 
Kindern zu erzeugen (5. 216 ff.). Dies würde Maßnahmen erfordern. die ~die 
Gesetze freier Konkurrenz zunehmend durchbrechen und dazu angetan sind, 
aus dem Erziehungsfeld einen angenehmeren Ort zu machen. als es in der Regel 
die Fabrik für den Arbeiter .. . isc.« (5. ~36 H.) Die Durchsetzung solcher Arbeirs­
bedingungen bei strukturell bedingter Knappheit der gesellschaftlichen Ressour­
cen für den Erziehungssektor ist indessen schwer absehbar. 
Gesellschaftliche Widerstände und Widerspruche. die der Vergesellschaftung 
von Erziehung entgegenstehen, sehen die Verfasser einzig bei der Organisation 
der Kleinkinderziehung als Lohnarbeit. Die Erltwicklung der Familie. die 
zunehmende übernahme von Erziehungsaufgaben durch den Staat und die 
Rechtsentwicklung, in der beide sich niederschlagen, werden dagegen als 
Ausdruck einer Vergesellschaftungslogik begriffen, von der unklar ist. welche 
Art von Gesellschaftsbegriff ihr zugrunde liegt. VergeseJJschaftu ng wi rd ver­
standen als gradliniger Prozcß, nicht als widersprüchliche Bewegung) in der sich 
neue gesellschaftliche Fonnen nur über krisenhafte Prozesse durchsetzen. Der 
Untersuchung liegt also weniger ein materialistisches VerStändnis von Gesell­
schaft als Ausdruck der widersprüchlichen Kapitalbewegung zugrunde als viel­
mehr letzdich ein funktionalistischer Ansatz : Die Entwicklung des Gesell­
schaftssyscems produziert immer wieder Dysfunktionaliüten, die das Eingrei­
fen des Staates notwendig machen und durch staatliche Eingriffe auch bewältige 
werden. Der Staat wird also - das machen schon die Kapitelüberschriften deut­
lich - als bewußt handelndes Subjekt konzipiert: .Der Staat muß bald einsehen, 
daß erg;inzende öffendiche Maßnahmen notwendig sind, um qualitätsgerechce 
Kinderaufzucht zu gewährleisten « (5.27) und trifft diese sogleich. Aufgrund 
bestimmter Erkenntnisse ~beginnt der Staat sein Inreresse an der Familie als 
Zwangsanscalt zU verlieren .. und denkt sich eilig neue Maßnahmen zur Siche­
rung der Gattungsreproduktion aus (5 . 108). 
Diese syscemtheo retischen Theoreme tragen sicherlich zur Faszination, die von 
der Arbeit ausgeht, zu ihrer Schlüssigkeit auf den ersten Blick wesentlich bei. 
Sie bleiben indes politisch nicht folgenlos. Wenn objektive gesellschaftliche 
Notwendigkeiten sich gradlinig, gleichsam von selbst durchsetzen, wenn ohne­
hin geschieht, was notwendig ist, dann sind subjektive politische Veränderungs­
chancen von Gesellschaft ausgeschlossen; dann gerät aus dem Blickfeld. daß in 
der Auseinanders.euung gerade auch um durchaus systemfunkrionale Refonnen 
sich überschießende Interessen - emanzipalive wie konservierende - artikulieren 
und daß gerade die Arbeit in diesen Widersprüchen die Möglichkeit politischer 
Gesellschaftsveränderung beinhaltet; anders gesagt: daß die Verwirklichung 
sozialstaatlicher Reformen nicht nur vom Stand der Vergesellschaftung der Pro­
duktion abhängt, sondem ebenso von konkreten gesellschaftlichen Kräfte­
verhälmissen. 
Die Argumentation aus einer funktionalistisch verstandenen Vergesellschaf­
cungslogik uoterschlägt dagegen die historische Alternative zu staatlicher 
Reformpolitik: Den Versuch der Durchsetzung von Systemnotwendigkeicen 
durch offene Repression. Die Interessen an individueller wie gesellschaftlicher 
Emanzipation gehen also in sta:l.llicher Reformpolitik nicht restlos auf. Auch 
soweit sie darin en thalten sind. verwi rklichen sie sich nicht von selbst. sondern 
müssen erkämpft werdeo. 

Friedrich Barabas/Chnswph Sachße 
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H. Jugendhilferechtsreform oder der unaufhaltsame 
Abstieg eines Refonngesetzes 

Wie sehr die Verwirklichung von Reformen. gerade im Bereich der Vergesell­

schaftung von Erziehung von konkreten gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen 

:lbhängig ist, in welchem Maß verselbscändigte Parrialinteressen der Durchset­

wng gesamtgesellschafdich notwendiger Verändc rungen entgegenstehen kön­
nen; daß also die theoretische Erfassung von Vergesellschaftungsprozessen im 

Bereich von Erziehung und Ausbildung erst dann möglich ist. wenn der subjek­
tive Ausdruck. den objektive gesellschaftliche Interessen finden, mit in den Unter­

suchungsansatz aufgenommen werden, soll im folgenden an einigen zentralen 

Aspekten der Reform des Jugendhilferechts und ihrer Geschichte präzisiert 
werden." 

Der im Frühplhr 1973 fertiggestellte Diskussionsenrwu rf für ein neues Jugend­

hilferecht (DE) wurde einer breiten öffentlichkeit noch mit dem ausdrückli­
chen Wunsch »zur Stellungnahme und Anregung auf dem Wege zu einem neuen 

JugendhiHerecht o vorgelegt und setzte eine umfangreiche öffendiche Diskus­

sion in Gang. Bereits der Referentenentwurf vom März ! 974 (RE f) wu rde nur 

noch in 15°0 Exemplaren gedruckt und lediglich den Verbänden zur Verfügung 
gestellt. Die Frist zur Stellungnahme war so ku (1., daß eine ausführliche Diskus­

sion kaum möglich war. Auch der Relerentenentwurfvom 15.&' [974 (RE H) 
wurde in so geringer Auflage verbreitet, daß er in der breiten öffenrlichkeit 

kaum bekannt wurde. Eine öffentliche Diskussion der Reform war nun offenbar 

nicht mehr beabsichtigt. 

Die Bedeutung der Familie als Sozialisationsinscanz. das Verhältnis familiärer 

und öffentlicher Erziehung wurden im Rahmen der Jugendhilferechcsreform 

ausdrücklich zum Problemgegensrand eines Gesen:gebungsvorhabens. Es ist 

daher zu untersuchen. ob eine eindeutige Tendenz zur AuHösung der Familie, 

als deren Ausdruck Heinsohn und Knieper die gesamte gegenwärtige Entwick­

lung des Familien- und Er-ziehungsrechts begreifen, sich auch im geplanten 

Jugendhilfegesetz auffi nden läßt. 
Das Jugendhilferecht wird traditionell vom sog. Subsidiaritätsprinzip 

beherrscht, d. h. Erziehungsmaßnahmen des Staates werden »unbeschader der 

Rechte und Pl1ichten der Ehern" ergriffen, öffentliche Erziehung tritt nur 
ergänzend neben die gru ndsätzlich in der Farnil ie organisierte Erziehung. § I Il 

JWG. Hieran will auch die Reform des Jugendhilferechts nichts ändern. DE, RE 
[ und RE 1I betonen gleichermaßen den Vorrang des elterlichen Rechts, Erzie­

hung und Ausbildung ihrer Kinder selbst zu bestimmen.6 Zugleich erweitert die 

Refonn allerdings die Möglichkeiten staatlicher Einflußnahme auf die elterli­

che Erziehung: Die Anordnung staatlicher Erziehungsmaßnahmen gegen den 

Willen der Eltern kann nach allen drei Entwürfen schon bei objektiver Gefähr­

dung des Wohls des Kindes erfolgen, nicht erst bei subjektivem Verschulden der 

Eltern wie bislang. §§ 9 II DE, 47 Il RE I, 6 S 11 RE 11. wobei beide Referenten­

entwürfe <l.usdrÜckJich auf die Abänderung des § [666 BGB im Rahmen der 

Reform der elterlichen Sorge Bezug nehmen. Eine in den RE II neu eingefügte 

Regelung nimme den erweiterten staatlichen EinO\lß jedoch teilweise wieder 

zurück : § 67 weise die öffentlichen Träger der Jugendhilfe zur Rücksichrnahme 

I Zur Reform des Jugendhilfcr.chl< und jhru rroblcm~(ik ~l1g~m",n Bar3b.,:S,cnßc. Fun~(JO" 
und Gren",n der Reform d .. Jugendhilfcrcchtl. KJ 1' 74, S. 1 S Ir. . 

• §§ ,11 OE. I Jlf REJ,IIVREIf. 

1) 5 
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IJ6 auf die Konfession der ihnen anvenrauren Kinder und Jugendlichen an und 
beschranke damit ausdrücklich den Einnuß öffentlicher ErzIehung zugunseen 
familiärer Mach tpositlonen. 
Interessant ise nun, wie der erweiterte öffentliche Ei nnuß nach dem neuen 
Jugendhilfegesetz aussehen soll. Wesentliche Teile der öffentlichen Erziehungs­
maßnahmen, die ergänzend neben die Familienerziehung treten sollen, beste­
hen nämlich in Unterstützungs maßnahmen fü r eben diese : AUe drei En(Würfe 
sehen einen ganzen Kacalog von. Bildungs- und Beratungsmaßnahmen für 
Ehern und Kinder vor, die die Erhaltung oder Wiederherstellung des familiären 
Zusammenhangs zum Ziel haben, §§ 17 H. DE. ,,0 tf. RE I. 52 fr. RE Ir. 
§ 28 Il ZiH. 1 RE 11 (ühre auch hier eine Neuerung ein. die ein übriges tUt : Ziel 
außerschulischer Jugendbildung ist an erster Stelle die Vorbereitung auf Ehe 
und Familie~ 
Wenn diese Hilfs- und Unterslützungsmaßnahmen erfolglos bleiben, die Erzie­
hung in der eIgenen Familie also nicht zu retten ist, so ist die ErZiehung außer­
halb der eigenen Familie wiederum vorrangig in emer anderen Familie durch­
zuführen. Nur wenn diese keinen Erfolg verspricht. darf die Erziehung in einer 
Einrichtung (Heim) angeordnet werden. §§ 53 DE, 60 RE I, 60 RE (1. Eine 
eindeutige Tendenz zur Auflösung der Familie lägt sich dem Gang der Reform­
debane also nicht entnehmen. Vielmehr SInd gerade im letzten Stadium des 
Verfahrens neue Absicherungen der f;lmiliären ErZIehung aufgenommen wor­

den (§§ 1.8 Il Ziff. 1,67 RE II). Insgesamt ist die Reform durch einen unüberseh­
baren Widerspruch gekennzeichnet : Die öffentlichen Einflußmöglichkclten auf 
die Erziehung werden ersichtlich gesceigert. nicht aber um die FamilienerzIe­
hung planmäßig abzulösen, sondern z . T gerade um diese aufrechtzuerhalten. 
Einerseits bringt also die iamiliäre Sozialisation offenbar naturwuchsig nicht 

mehr die gewünschten Ergebnisse, so dal~ ihre staatliche Ergänzung unab­

weisbar ist. AndererseItS will und kann auch staatliche Erziehung auf die S02.la­

lisationspotenzen der Familie ohne weieeres nicht verZIChten. Diese wider­
spruchliche Situation erweckt in der Tat den Eindruck, d;lß »die Familie wie ein 
bankrottes Unternehmen durch staarliche SubventlOnen über Wasser~ gehalten 

wird (Heinsohn/Knieper, a.a.O., S. 197. vgl. das eindrucksvolle Schema auf 

s. 198). Die Rede vom ~bankrotten Unternehmen- läßt indes einige Fragen 
unbeantwortet : Ge).l.de wenn es stimmt. daß die materiellen Grundlagen funk­
tionierender Familienzusammenhänge heute schon weitestgehend entfallen 
sind, wieso hält die Familie als Reproduktionseinheit sich gleichwohl mit 
solcher Zähigkei t? Nach der Aussage von Heinsohnl Knieper' ist doch die 
Frauenerwerbsquote seit der Jahrhundertwende relaciv konstant, der Prozeß 

der • Verlohnarbeiterung u der Frau über das damalige Maß demnach nicht 
hinausgekommen, so daß er für gegenwärtige Reformen recht wenig Erklä­
rungskraft hat. Wenn weieer Reformen wie die Verallgemeinerung der 
Vorschulerziehung, die Gewährung eines Entgelts für die Aufzucht von 

Kindern, insgesamt: die staatliche Verantwortung für die Aufzucht des gesell­

schaftlichen Nachwuchses erst in jüngscer Zeit und auch da nur stockend in 

Gang kommen, wieso wurden in den vergangenen Jahrzehnten in Micreleuropa 
überhaupt noch Kinder erzeuge und großgezogen? Die Beantwortung dieser 
Fragen ist durch die Analyse objektiver Entwicklungsgesetze der bürgerlichen 
Gesellschaft allein nicht zu leisten. Sie erforderte vielmehr notwendig ein 

Eingehen au r ideologische und psychische Di mensionen des Problems. 8 

, Erz1<hungsrcchtsrdorm In <ler Bunde"~publtk. KJ , / 74, $. r9· 
• V~1. dnu Jen anschlie ßenden BmrJg '·on Hord. Erd· h~,hler rn die.em Hefl S. r 4 r . 
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Eine weitere Schranke für die planmäGige Vergesellschaftung von Erziehung ist 

eine spezifische Besonderheit des Jugendhilferechts : Die Tätigkeit der freien 

Träger in allen Bereichen der Jugendhilfe. Diese bedeutet nämlich, daß die im 

JHG vorgesehenen familienergänzenden und familienersetzenden Erziehun'bs­

magnahmen gerade nicht öffentlich, sondern VOn privaten weltanschaulichen, 

insbesondere konfeSSIOnellen InStitutionen durchgeführt werden. 

Nach der derzeiugen Regelung des § 5 [11 JWG können die öffentlichen Träger 

der Jugendhilfe nur dann tätig werden, wenn geeignete Einrichtungen oder 

Veranstaltungen der freten Träger nicht vorhanden Sind oder geschaffen 

werden können (Konkurrenzverbot). Zwar betont au.:h der DE das eigenstän­

dige Recht der freien Träger zur Betätigung in der Jugendhilfe. § 14 II OE, 
versucht Jedoch die Dominanz der freien Träger durch die Aufhebung des 

Konkurrenzverbotes zu begrenzen. 

InzWischen haben die massiven Angriffe der freien Träger Insbesondere der 

Kirchen gegen die beabSichtigte Neuregelung Erfolge gezeigt. Sie befürchteten • 

.. aus der POSItion des Partners clIler Ehe In die POSItion eines staatlicher Geneh.­

migung bedürfenden Privatu nternehmers im Bereich eines Staaesmonopols« 

versetzt zu werden. Darüber könne ";lUCh. das schöne inzwischen aber allzu 
strapazierte WOrt von der partnerschaftlichen Zusammenarbeit niche hinweg­

täuschen." 9 

Auch in den Referentenentwürfen ist nicht mehr ausdrücklich die Rede davon , 

daß öffentliche Träger von eigenen Einrichtungen, Diensten und. Veranstaltun­

gen absehen sollen, wenn entsprechende leistungen der freien Träger entweder 
vorhanden sind oder rechtzeitig bereitgestellt werden . § [0 11 RE I bzw. § I I [] 

RE n bestimmen Vielmehr, daß die Einrichtung von dem Träger geschaffen 

werden soll, der die günstigsten 10 Vorausseezungen erfüllt. 

Zieht man jedoch die überlegene leistu ngsfähigkel [ der freien Träger In 

Betracht, so ergibt sich, daß sie In aller Regel die günstigeren Voraussetzungen 

in "Bezug auf Klientel, Personal, besondere Erfahrung und Sachkunde, Spezla­
lisierung~ 1I bieten werden. Hinter der Kompromlßformulierung in den Refe­

rentenentwürfen versteckt sich daher nichts anderes als ein faktisches Konkur­

renzverbot rur die öffentlichen Träger. 

Dieser Schluß Wird auch dadurch verstärke, daß zu »günstigeren« Vorausset­

zungen i. S. d. § 10 Il RE [ meht einmal die eigene Finanzkraft der freien Trager 

zählt, diese vielmehr gegebenenhlls durch die Förderung der öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe hergestellt werden muß. 12 

Dagegen ist die verstarkte staatliche Aufsicht über die freien Träger, die § 97 

DE gegenüber der jetzt geltenden Regelung in § 78 JWG beabsichcigt hac, in 

den Refereneenentwürfen beibehalten worden, §§ 94 ((. RE [. 102 H. RE [I. 

Wenn damit auch. bezweckt Wird. die freien Träger einer intensiveren öffentli­

chen Kontrolle zu unterwerfen, so ergibt sich hier doch der eigentümliche 

Hfekt einer fakrischen Sürkung der ireien T r:iger in einem Pu nkt: Während 

§ 96 Il Ziff. 5 DE noch bestimmte, daß Wohngemeinschaften. in denen Jugend­
liche mie Zustimmung ihrer Eltern oder sonstiger Personensorgeberechtigter 

zusammenleben, »die Jugendhilfe nichts angehe«,l:l sind sIe nunmehr erlaubnis-

• RE .. Ende eIner Ehe, ,n : DIe H<tm.u". Wcrkh~it für Jugcnd'''>IOI.1rheH und ]ug.;ndpl1cs< ln 

Hf,m und G ru ppe. Flchorg>" J« lI.~,h()li"hcn Hc, m.t.".-ßc<vegong und dcr bthulischen 
Landcsubt".gcm<ln<d",fr lür J"gefldsolt.brbelt, } / ~ '97),5. I j7. 

'u § 'I 11 RE 11 butet ,mo\\cll. ,.cl" J~fü, [.cMic/,.m besten ge<l~nclen VO'Ju"etzungen erfüll .. > 

11 Begründung ~E I, $. J S 
" Vgl. ,BegriJndung zu § 10 11 RE 1. S. ) 9. 
Il Begrundung OE. S. L 7). 

IJ7 
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/]8 pflichtig. Da die Erlaubnis nur dann erteile wird. wenn entsprechendes F'achper­
sonal zur Verfügung steht und die räumlichen und wtrtschafdichen Vorausset­
zungen lü r die Betreuung von Ki ndern und Jugendlichen gegeben si nd. § 102 11 
RE 11, dürfen tatsächlich zukünftig nur noch die anerkannten freien Träger, die 
allein diese Bedingungen erfüllen können, Wohngemeinschaften initiieren. 
Damit werden nicht nur sämtliche ßasisaktivitJ.ten ins kriminelle Abseits 
gedrängt, sondern es wird ;luch die MonopolsreJlung der freien Träger 
gestärkt. 
Der im RE n neu eingeführte § 67 festigt nicht nur, wie oben gezeigt. die Posi­
tion der Familie gegenüber öffentlicher Erziehung, er stärkt auch die Position 
der freien Träger: § 67 II RE II fordert nämlich die Rücksichtnahme au f das 
religiöse BekenncnlS und die Weltanschauung des Kindes und seiner Familie nur 
von den öefentlichen nicht auch von den freien Trägern. 14 

Die ßedeulUng des Rechtszuwachses der freien Träger gegenüber der Regelung 
Im DE wird in ihrer AusWirkung erSt richtig Sichtbar, wenn man den Umfang 
der tatsächlichen Aktivitäten der freien Träger In der Jugendhilfe berücksich­
tige: Aus der JugendhilfestatIstik fü r 1972 läßt ,ich zahlenmäßig die gesell­
schaftliche Relevanz der pn vaccn Triger ablesen: Von 248 Säuglings- und 962 

Kinderheimen in der BRD waren nur je 16 % in öffentlicher Hand; Erzie­
hungsheime Wllrden zu ca . 21 % \'on öffentlichen Trägern unterhalten, während 
von 19 9l.i Kindergärten gerade 14 % durch die öffentliche Hand getragen 
wurden. Ferner befanden sich von 312.8 Jugendfrelzeitstänen. Helmen der 
offenen Tür, Häusern der Jugend ~9 %. von 13 614 Jugendverbandshelmen und 
Jugendgruppenheimen nur 8 % in öffentlicher Hand. ls Diese Relationen haben 
Sich im übrigen seit 1969 kaum verschoben .16 

In iasr allen wichtIgen fürsorgerischen Bereichen (außer Kinderkrippen und 
Kinderhorten) haben die freien Träger ein derartiges ObergewlcJH\ daß der 
" Dritte Jugendbericht« resignierend fescsccllen mußte. daß kleine und finanz­
schwache Gemeinden die von ihnen erstellten Einrichtungen nicht selbst betrei­
ben, sondern den Betrieb freien Trägern überlassenY 
Was die Allgegenwart der freien Träger 10 der Jugendhilfe für die dort organi ­
sierten Sozialisalions- und Resozialisierungsprozesse bedeutet, erschließt sich 
vollends durch eine Betrachtung der inhaltlichen Erziehungskonzepte. die 
immer noch unangefochten im überwiegenden Teil der Einnehlungen freier 
Träger praktiZIert werden, "Erziehung geht mcht ohne die Liebe - und diese 
ist nicht gesetzlich zu verordnen und auch nichr einklagbar. Dieses jenseits aller 
möglichen Normierung liegende mitmenschliche Engagement heißen wir Hilfe. 
Wenn daher Jugendhilfe Jugendhilfe bleiben soll. muß weiterhin geholfen 
werden. « Der "Verlust der Einfachhei [ im erziehenschen Denken und 
Handeln- soll nicht zur ~Entpädagogisierung der Jugendhilfe führen «, schreibe 
der Referent für Heimerziehung beim Landesverband kath.-caritativer Ein­
richtungen in Bayern. 18 

" V~1. ~uch d ie Begründung ,u § S RE, wo d,von >usgeg"ngen WIrd. ,.i>ß die pn \' >t en Träger '.In 
de r Ubcrn~hmc und Gc,,~ltung cl.r ' ·on innen gclOlSI«~n ErZIehungs· und Biluung ~ h"fc ,·ölli ); Ir", 
.. nd ,. S. J 2. 

" " gI. OHentlichc SOJI;dbstung~n, R.ihe 1. Offen lhcheJ ugenclhllfe. S'~l lS lIS<h ~s Bundes, m, . \'(,'id­
b,Jen, 197 '. S. 66 . 

" Drlller Jugcndb~"chl. hrsg. "om Bund.sm'flI". r fü r Ju~end. F~mJli< und Gesundh." , 1. Aull. 
[97\, Bonn. S. g 1. 

" Drtller Ju~cndb"rlcht, , . J . 0 .. S. 8 L 

" DictI. Rderen, lur H"m<rzlehun~ b<,m L,ndcs\"e rb~ n d kuh.-(J n""'·,r EinnchlUng~n uer He lm­
und H.li p~J.~o!: i k In BJ~'crn, In : Uns". Ju ~enu. '97 .10 S. f6 }. 
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Wenn ErzIehung mcht das Gemüt beachtet. die Gefühlswelt des Kindes 
vern:lchlässige. :luf NJ.tureriebnisse und Religiosität verzichtet. Romantik und 
Ide:L1ismus verketzert. dagegen .. eine einheitliche em:lnzipatorische ErZIehung 
aller Kinder. '9 zum Inhalt hat, müssen die Folgen verheerend sein: .. Ahnlich. 
aber noch tragischer verlief die EntWicklung in dem dazugehörigen Mädchen­
heim. Vtrhaltensgestörte oder berufsunreife junge Mädchen wurden dort Viele 
Jahre lang mit Erfolg gefördert. Neben persönlicher Zuwendung und IndiVIdu­
eller Betreuung erhielten sie eme arbcmtherapeuliseh :lkzentuierte Ausbil­
dung In allen h:luswlrtschaftJichen Bereichen. Besonderer Wert wurde auf 
gemeinsames Tun und Gestalten im Alltag gelegt. Die Feste im JahresabJaut 
waren Höhepunkte im gemeinsamem Erleben. Alles erZ!t~her!Sche Geschehen 
war emotional durchdrungen ... Kopt, Herz und Hand .. (Pestalozzi) waren in 
der Erziehung beteiligt. 
All das wurde plötzlich und ohne Jeden übergang, weil nicht mehr zeitgemaß, 
geändert . . . 
Zwei Jahre sp;üer war das Chaos perfekr. « ~o 

Daß diese gottgefalligen Erziehungskonzeptc ll - die nicht nur emanzipative, 
sondern auch lechnokrausche Reformen verhindern - schwerlich geeignet sind, 
die von Heinsohn / Knieper der öffentlichen Erziehung zugeschriebene Funk­
tion ZU erfüllen, liegt auf der Hand . Die quantitative und qualitative Bedeu­
(ung der freien Träger in der Jugendhilfe setzt also Vergese!ls<::haftungspro­
zessen von Erziehung deutliche Grcnzen. 
Ein umfassendes staatliches Erziehungssystem m\t der Aufgabe, die familiener­
l.iehung tendenziell abzulösen, würde voraussetzen, daß öffentliche Erziehung 
in allen Bereichen ihren diskriminierenden Charakter verliere. Der DE hat in 
dieser Richtung einen wichllgen Schritt d:ldurch gemacht. daG er grundsälzJi<::h 
alle Formen abweichenden Verhai [ens Jugendlicher dem Erziehungsgedanken 
unterstcllte. Dcr Strafgedanke sollte § I I DE zufolge für Jugendliche weitge­
hendst eliminiert werden, das JGG daher nur noch in einigen Ausnahmefällen 
und nu r noch für Jugendliche über 16 Jah ren zur Anwcndu ng kommen .22 

Diese nach Autbau und Selbstverständnis des Diskussionsentwurfes zentrale 
Forderung iS( durch die ersatzlose Strei<::hung des § I t OE auf der Strecke 
geblieben. Diejenigen. die auch gegenüber Jugendlichen das Sühneverlangen 
der öffentlichkeit gewährleistet wissen wollten. haben sich gegen die Befür­
worter einer partlellen Gleichbehandlung dissozialer und delinquenter Jugend­
licher dur<::hgeselzL Aus Art. 3 RE, RE. 11 ergibt sich. daß nach der jetzt 
geplanten Regelung wieder ausnahmslos das Jugendgericht, nicht mehr das 
Vormundschaftsgericht, bel allen str:lfrechtlichen Verfehlungen Jugendlicher 
zuscandig sein soll. 
Diesc Anderung Wird lapidar damit begründet, daß »eine Reihe grundlegender 
Vorfragen noch weiterer Kbrung bedürftig erscheinen.«l3 Sie bedeutet vor 

L" KHI \'I/inkelm~nn . ,,:-'loJ,·,o< " rt .. mer71<hung - Fortschntt oder D,(cmm,? '0: UnlCro Ju:;coJ. 

1974. S. JO' 11. ( JO)) 
~o Ebd.l_ S . .\o~ . 

l\ Der E,,,blS,,hof \"00 Köln b ... kcnnl " "h unumwunden zu d."rl\ .~en 1~<DrI<{<1nJI;"hen Erzt<hung" 
konzepl<n In <ln" r,eJig t. Ji. er bot der Einweihung der F~ chsLhul .. lur SOllllp;;d~go~ik lD Köln· 
Lrndtnth~ I lIehlllcn h.t . Se", Schlultso tl bute<: .. WH d .. Welt schwach erschelnl. h~t GO!! a us<,­
\v~hlt. d,mlt" d.u $tlTk~ b".hame-. r. Kor. '.17. \' ~I. 0,. H"mst,tl. !I! '974. S, ". 

" D'e'es Vo,n,bcn des DE. disso2"Ic und d.llnquentt Ju~cndlichc gletchnmallcn dem Er"chungs­
g<d3nken zu unt<r<ullen. wLird< ,t.llerdln~, selbst noch eIne g,undl~b<nd< Xndtrung der rClllltcn 
I",mutlonen "flendi ... h.r E".\ILC'Zlehun~ \·OroUHClZ.n. H<tmaz,chung \· ... rlauft b"hnn,li,h ."eh 
Scscn\V'irrtg no,h h:iull~ In d., Form. d~t\ di. Ju~tndlichen \·., .... ol1rt und Jiulpl"".,,,. und ,'bon 
nlch, erzogtn w~rd.n . DI~ ",~h< zum Ju~<ncl<t'JlvoIl7.u~ IS' ,",,,IIJ ... h ""hl zu ub.".h.n. 

" B ... sninJuns RE I. S. J~ ' 

1)9 
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l.{O allem. dag das JGG nun wIeder für die 14jährigen zur Anwendung komm!. 
Nur falls der Jugendliche mangels ReIfe strafrechtlich nicht verantwortlich ist 

und er der Erziehungshilfe bedarf, kann der JugendrIChter die Gewährung der 
Erziehungshilfe dem offendichen Träger der Jugendhilfe Liberlassen. "Der 
Jugendrichter soll jedoch vor allem, wenn Gründe der Prozeßökonomie dafür 
sprechen, die Möglichkeit haben. die notwendigen Hilfen selbst anzuordnen, 
wenn es ohnehin einer richterlichen Anordnung bedarf.. 14 

Nach Lage der Dinge wird dies dazu führen, daß die Jugendrichter künftig in 

erweitertem Umfang Maßnahmen beschließen werden, die bislang tatsächlich 
dem Vormundschaftsrichter vorbehalten sind . Von einer Abschaffung des Straf­
gedankens bei Verfehlungen Jugendlicher kann daher keine Rede mehr sem, im 
Gegenteil. das Strafrecht wird voraussichtlich mehr als bisher auf den Erzie­

hungssektor einwirken. 
Wenn somit weite Bereiche des abweichenden Verhaltens Jugendlicher auch 
weIterhin dem Str;tf- nicht dem Erziehungsgedanken unterworfen bleiben, 
wenn durch Aufrechterhaltung des Repressions- und Diszlplinierungscharak­
ters öffentlicher Erziehungsmaßnahmen der Primat der Familienerziehung 
gleichsam negativ betont wird, wenn also ern einheitliches System offentlicher 
Erziehung vom Gesetzgeber bislang nicht ins Auge gefaßt wurde. so ist doch die 
besondere Aufmerksamkeit, die einem Bereich öffentlicher Erziehung 
geschenkt WIrd: dem Vorschulbereich, unUbersehbar. Nachdem bereits die Lan­
deskindergartengesetze der letzten Jahre eine SteIgerung der Versorgungsquote 
mi t Kindergarten plätzen auf etwa 75 % vorschreiben lS , geht der DE uber diese 
noch hinaus und gewährleistet in § .P Jedem Kind ein Recht ::\Uf einen Kinder­
garrenplaez. Trotz zahlreicher Abstnche von diesem ursprünglichen Gesetzge­

bungsvorschlag Im Verlauf des bisherigen Gesetzgebungsverfahrens auf ande­

ren Gebieten, wurde an der 100 %igen Versorgung mit Kindergartenplärzen 

durchgängig festgehalten, §§ 28 RE 1, 45 RE 11, die Bedeutung der Vorschuler­
ziehung lag offenbar auch für den Gesetzgeber au f der Hand. Hier indessen 

WIrd offenkundig, daß die richtIgen Einsichten des Gesetzgebers allein zur 
Verwirklichung von Reformplänen noch nicht genügen. Der Ausbau des 

Vorschulsekcors von erner derzeltigen Versorgungsquote von reIChlich 40 % bis 
auf 100 % muß enorme Kosten verursachen; Aufwendungen. denen bereits 

grundsätzlich die strukturelle Knappheit der Minel für den Ausbildungsbereich 
und insbesondere in der gegenwärtigen Situatlon die gewaltigen Defizite der 

öffentlichen Haushalte, die allerorten schon zur Streichung von Reformen 
geführt haben, gegenüberstehen. Nach einer KoscenschälZung der Bundesregie­

rung würde die Durchführung der im RE 11 noch übriggebliebenen Reformen 

alletn I Milliarde DM an NeuinvestItionen verschlingen, zuzuglich etwa 800 

Millionen DM laufender jährlicher Unterhalwngskoscen. Da die Aufbringung 

entsprechender MiHel gegenwärcig nicht absehbar ist. hat die Bundesregierung 
beschlossen, die Reform des Jugendhilferechrs jeden falls In dieser Legislatu rpe­
riode nicht mehr zu verwlrklicnen.26 

,. B~grU ndung RE!. S. J ~o. 

" D", s.url'iodi«hc Ge,etl. Nr. 969 lur Förderung der Vonchul<r~,chung vom 9. \. 197) ,"cnuog"r 
<lne ICO %'ge Versorl>un~ "or; d~s HesslSche Kind<rgHlcnge,clz vom 4. 9. 19n l<'~t SICh nI<ht 
,uf <lne best,mm,e Versorgungsquote (esr. sondem ordnel "",,, ... B .. e"Slellun~ einer ~UHe!' 
chenden Z~hl von KinderS:lrtenpl3llen. ln. § I I H<". l(inderg>nen!;esetz. 

,. Vgl. b:c ,,174. S. S. Fr,nktuuer Rund"hJu vom '0. ,. '975. 5. I. 

Das ""deu,e, lllcrdJ n~; n,cht. do'; ,n Zuk .. n!. dtr .-\u,b~u d,< Vor<.;hulsek,ors );än.llcn gestopp' 
.... ürde. denn die L~ndcs, Kind.rg'rtengrsene bleoben " we'terhm In Kr,ft. Gestoppt ""lrd also nur 
der über den dort '·or~e$c".nen uml,n!; htn.lusg,·hendc Ausbau. 
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Die Vergesellschaftung von Erziehung hlt hH~r ih re Grenze in der desol.a ten 

L;!gc der öffendichen Finanzen gefunden und der gesamte Bereich der Jugend­

fürsorge und Jugendhilfe wird - auch wenn der gegenwartige Zustand z. T. 
schon erkennbar dysfunktlonal geworden ist - bis aut" Weiteres wie bisher nach 

dem Jugend wohlflhrcsgesetz du rchgefuhrc werden . 

Die Geschichte der Reform des Jugendhilferechts zeigt, daß die NotwendigkeIt 

zunehmender Vergesellschaftung von Erziehung - wie sie ihren Ausdruck 
zunächst in einem von Experten ausgearbeiteten, reche fortschrittlichen Geset­

zesentwurf: dem DE fand - nicht berelcs ihre gesellschaftliche Realität ist, daß 
auch die Vergesellschaftung von Erziehung sich nicht abstrakter Vergesellschaf­

tungslogik folgend von selbst herstellt, sondern gegen mannigfache geselJscha ft­
liche Widerstände durchgesetzt werden mu!~ oder auch - trotz objektiver 

Notwendigkeit - nicht durchgesetzt werden kann. 

Fnedrtc:h Barabas I ChrtSlOph Sachße 

IU. Objektiver Faktor Subjektivität? 

Heinsohn/Knieper thematisieren im Untenitel ihrer Arbeit die Geschlechtsrol­

lenaufhebung Im Gefolge der Veränderung familiarer Strukturen. Zwar Ist es 

nicht explizit der Anspruch der Autoren, dieses Problem im Kontexe einer 

Frauenemanzipationstheorie zu entfaleen; da sie jedoch die Auflösung fixierter 

Geschlechtsrollen nahezu ausschließlich in ihrer Auswi rkung au f die gesell­

schaftliche Stellung der Frau diskutieren, scheint es gerechtferugt, das Buch 

schwerpunktmäßig unter der Perspektive eines Ansatzes für e!flC Theorie der 

Frauenemanzipa Clon zu analysieren. Das wiederum setzt eine umfassende 

Funktionsanalyse der Familie voraus. Der Ansatz Hemsohn/Kmepers ISt inSO­

fern objektivistisch verkürzt, als die skizzierten Probleme In ihrer Entstehung, 

Veränderung und Authebung lediglich auf ihre SubsumierbarkelC unter kapita­

listische Logik uncersucht werden, MöglichkeHen der das Kapitalverhältnis 
sprengenden oder semer Logik partiell ZUWider laufenden Subjektivität werden 

nicht in die An<llyse einbezogen!. Eine Analyse des FunktlonswandeJs der 

Familie kann Sich jedoch nicht damit begnügen. deren (geWiß relevante) ökono­

mische Bedeutung z.u hypostasieren, sie muß Vielmehr die psychischen und 

ideologischen "Instandhaltungsau [gaben« in die Analyse mit einbeziehen, will 

sie nicht zu groben theoretischen Fehlemschätzungen gelangen und sich den 
Vorwurf einhandeln, für eine politische Praxis folgenlos 2l.I sem, da die Logik 

des Kapitals sich über den Köpfen der politisch Handelnden unkorrigierbar 

durchseczt 2 • Die prolerarische Kleinfamilie hat In viel komplexerer Weise 

, Das komm' ub,,~,ns b"e", In der Sr""h, da Autoren zum Ausdru-x. D.l ,st Jie Rede von . v". 
lohnHbellcrung'· ... V.r- und En,haus{,crung der Ehe(r~u". '· o~ dem -Gnadenbrot .. . das 51. vom 
Mann erhalt, von ih"m .Ein<>tzzeHraum .. . Wollten He,nsohn/Kn,cpcr d,mlt d<n Ob,ek"l~lu, 
da Frauen bewußt zu<3tzl,eh "ber cl,. Spr.lche k~nnze,cknen. ,0 h"ten SIe tl .. s zum Ausdruck 
bringen mu.sen. So ,.denblh h.t man den Eindruck. d.ll die oblek .. ,·,.""he Verkurzung der 
FunkllonSJnJlysc vOn Famili. ihren unmittelbaren Niederschlag tn der Spr.lche gefunden hat. 
D,e Vorgeh~nswc"e der AUlOren, namli<h Asp~ktc der Wid'''priichlichkell bpluliH!sch.r 
En,wlcklung und J.mt< .uglelch AnsAtzpunkt, für die Mciglichketr der Durcruttzung cm.n2Ip~to­
rts.;h~r Fon:lerungcn ~ul!er .eh, zu bHen. (üh" zu enl<chtldendcn Fehlconsch'"2ungen. WIe "eh ~u, 
der von ihnen ,ngegebenen Ent,,·,cklung der Reform d" § ,,8 SIGB ersehen laßt. 11., Hetn­
sohn/Knt~pet he iß, es dazu. Jaß d., Abcrclbungsverool sOIne ökonom"ch. Funk"on der ErzMt\­
:;ung '·on Nachwuchsproduktton Jm Verlaufe 7.unehmend" Anwendung \·on VerhütungsmItteln 
,·.rleren bl. der $,uc lalgltt:h ,uch § 1,8 ,uOlebcn kanne (S. ,! 7). D,II d,.s mch~ '0 <>"f,ch IS'. 

r·1l 
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1.;.1 nInstandhaltungsfunktionen«, als Heinsohn/Knieper sie mit der ökonomIschen 
Reproduktionsfunktion angeben. Gesellschaftliche Reproduktion forden die 
mehr oder minder unbewu{~{e übernahme von einer Vielzahl von Rollenmu­

stern, Einstellungen, "Wen«vorstellungen, bei deren Vorliegen bestimmte 
materielle Lebensverhältnisse sich erst reproduzieren können. Deshalb stellt 

sich die Frage, wie es die proletarische Kleinfamilie eIgentlich fertigbringt, 
jedenfalls im Regelfall diejenigen psychischen und kognitiven Strukturen bei 
den Kindern hervorzubringen bzw. zu verstärken, die diese Kinder später im 
Produktionsbereich - wenn sie weitere Phasen der Sozialisation (wie Schule, 
möglicherweise Berufsausbildung) durchlaufen haben - zur Unterwerfung 

unter kapitalistische Herrschaft berei t macht. Allein diese Frage überschreitet 
den Untersuchungshorizont von Heinsohn/Knieper, denen allem an der ökono­
mischen Funktion gelegen ist. Und doch kann erst diese Frage auch eine 
Klärung der gesellschaftlichen und politischen Funktion der Familie erbringen, 
weil sie zweierlei einschließt: die Analyse der Wi rkungsweise ökonomischer 
Herrschaftsverhälrnisse auf psychische Dispositionen und auf Einstellungen; 
und - das isc für jede emanzipatorische Konzeption von ent>cneidender Bedeu­

tung - die Analyse der Bruchstellen. die diese repressive Wirkungszusammen­
hang freilegt zugunsten alternativer, auf Kollektivität, Solidantät, Humanität 
zielender Handlungen, Motivationen, überzeugungen. Einsichten. 

HClIlsohn/Knieper unterstellen gewissermaßen, daß ökonomische Notwendig­
keit bruchlos auf den psychischen und intellektuellen Apparat durchschlägt. 

Damit können ihnen naturlieh auch die eben angedeuteten Bruchstellen nicht 
zum Problem werden. Grund genug, dieser VernachlJssigung nachzugehen und 

an den Bruchstellen emanzipatorische Veränderungschancen abzutasten. Die 
VermittlungsschrlCte von ökonomischer Entwicklung und Persönlichkeitsstruk· 
tu r sind erst in jüngster Zeit überhaupt zum Problem geworden. Deshalb kann 

auch noch auf keine gesicherten wissenschafdichen Erkenntnisse zurückgegrif­

fen werden, Immerhin ist aber von Vinnai3 letzthin der Versuch gemacht 
worden, den Zusammenhang von kapitalistischer Herrschaft und psychischer 
und kognltlver Sozialisation gerade für die - in der psychoanalytischen Lite· 
ratur bisher fast völlig unterbelichtet gebliebene - proletarische Kleinfamilie 
aufzuhellen. Ich halte Vinnais Versuch lür nicht resdos gelungen: Der AutOr 

beschränkt seine Untersuchung auf die Repressi vlunktionen der Familie, ohne 

die eben angerissenen Bruchstellen zu berücksichtigen; er unterliegt damit einer 
ebensolchen lunkcionalistischen Verkürzung. wie sie an der Arbeit von Hein­
sohn/Knieper zu verzeichnen isc Dennoch halte ich. eben weil es so wenig an 
wissenschaftlicher Vorarbeit auf diesem Gebiet gibt, elllige Grundüberlegungen 

Vinnais für darstellenswert, weil sie die subjektiven Wirkungszusammenhänge 

innerhalb der proletarischen Kleinfamilie überhaupt einmal thematisieren und 

damit der weiterführenden Analyse zugänglich machen. 
Vinnai unterscheidet zwei Funktionen: die psychische Entlastungsfunktlon, die 

""gen die Jahrelangen Auseinandersetzungen der P~rlclen zum Thema Ab[reibungsv~rbor. Gerade 
de«en Handh~bun~ mit der Konsequenz dor P"pctu'erung ,e"ueller ReproS<[\·ltiü In den Familien 
(§ ,I S wurde eben gerade wegen mln;dnder Sexullauflduung als ;vfmcl der G<burtcnregulicn.mg 
pr.lktlZlen) war und 'H .,n Mittel. ,!;c Reproduknon h .. rrschaftsstab.liSluender IdeologIen lu 

guanllaen; die Aufhebung fine< clle r.prc<S,ve Se~ualitit >tabiliSlerenden Momenr. wurde lolglich 
ein Stück Ern~nz'patlon bedeuten. Man bnn '·.rmulen. daß die sechs kon",rva!I\·.n Richter des 
Bund,S\'crf,,,ungsgenchts geradt diesen Zusammeniuns und di~ ,"eh darau. (ur die Fr"lUC" .rg~­
befielen Mosli,hkelten der Sdbstbtsttmmung gesehen und kon"'quenl~rw~lSc gegen die freIgabe 
der Ablreibung ~nrsch"den haben. 

, G. Vinna" SOZl,lp,ycholog,e der Arbeiterklasse. Hamburg '9J). 
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das Eilem- Kind- Verhältnis In der proletarischen Familie für die Eltern, ganz 
besonders für die Mutter, hat; und die IdeologIsche Anpassungsfunktion, die 
gerade diese bmiliale Konstellation dem proletarISchen Kind nahele!;t: 
- Die zentrale Vermlltlungsinstanz zWischen kapnallstischen Notwendigkei­
ten und psychischer Struktur sieht Vinnai bel der proletaris,hen Ehefrau und 
Murter. Diese unterliegt - finanziell abhängig. per..önlich eingeengt und sexuell 
unterdrückt - notwendig bestimmten seelischen Deprivallonen, die sie im 
VerhältniS zur Außenwelt und zu ihrem Ehemann nicht durchbrechen kann. 
Die Frau kompensiert diese DeprivatIOnen dadurch. daß sIe ihre psychischen 
Energien und Wünsche auf ihre Kinder verlagert und diese so verstärkt von sich 
und ihrer liebevollen Zuwendung abhängig ma,ht. 
- Dies isc zugleich der Umschlagspunkt, der die prolerarisch erzogenen Ki oder 
normalerweise auf die übernahme der eherlichen psychischen und geistigen 
Muster festlegt. Denn so wie die Mutter die Kinder von SIch abhängig fühlen 
möchte. so zwingt sie diese auch - sicherlich überwiegend ohne Absicht oder 
auch nur BewußtSetrl (i.ir den realen Vorgang - zur fortwährenden Ubernahme 
dessen, was sie, die Mutter, selbst begehrt und denkt. Vinnai kann in seiner 
Uncersuchung nicht festmachen, wieweit diese Funktionen der proletarischen 
Klein lamilie «michlich grel fen; er verabsolutierr VIelmehr, wie bereits ange­
deuter, diese Funkrionen. Auch wird nIChe völlig I<lar, ob in seiner Arbeit 
CI ge ndich spezd"isch p roleta ri sehe Le bens- u ncl Sozi a I isa tlonsve rh äl t nisse 
geschildert werden, oder ob mcht auch ein Großteil bi.irgerlicher Sozialisauon 
in die Beschreibung mit emgeht. Diese Einwände soHlen aber nicht duan 
hIndern, die \'on Vinnal beschriebenen funktionen erst eInmal - als Tendenzen 
mit System - ernst zu nehmen und (ü r Erkläru ngsversuche fruchtbar zu 
machen. Und bereits bei einer solchen Betrachtung Wird klar, daß die wissen­
schaftliche Aufklärung der familiären Beziehungen ohne Einbeztehung solcher 
Verm\t!lungen zur psychischen und Intellektuellen Persöniichkei tsorganisation 
nicht auskommt; daß die Argumencarion über die ökonomische Reprodukrions­
funktion der Familie, wenn SIe, wIe bei Hemsohn/Knieper. unversehen HOtali­
siert" wird, an der Realitat von geschichtlichen und gesellschaftlichen Entwick­
lungsprozessen notwendig vorbeigehen muß. 
Ich möchte diese sich aus der bezeichneten Vernachli.issigung notwendigerweise 
ergebenden Folgen an einem Pu nkt systema Eisch und exempla fISch belegen. [eh 
greife dabei bewußt ein Problem auf, das smnvollerweise nicht ohne Rekurs auf 
die oben angedeuteten Brushstellen im geistigen und psychischen Bereich und 
die darin liegenden emanzipatorischen Veranderungschancen behandelt wer­
den kann: das Problem der Frauenemanzipation. 
Der objektiVIstische Ansarz von Heinsohn/Knieper führt nicht nur zu einer 
verkürzten An.1lyse der Funktion der Familie, auch die Probleme eines 
Konzepts von Frauenemanzipation fallen weirgehend zwischen den politöko­
nomlschen Kategorien hindurch. Den Autoren zufolge war das Tätigkeiesfeld 
der Frauen schon immer auf die Fami lie in Form des Kindergebarens und deren 
Aufzucht. sowie der Reproduktion der Arbeitskraft des ~ ... lannes beschränke. 
Hat die Familie aber ihre Funkeion verloren - wie Heinsohn/Kn,eper 
behaupten -, so verliert auch die frau als deren Haupttragerin ihre Aufgabe; 
die Folge ist ihre ~ Verlohnarbeieerung«: »In dem M:lße, wie für den Lohnar­
beiter der Unterhalt anderer Per..onen semen Lebensunterhalt nICht mehr 
verbilligt, sondern sogar gefährdet, werden Frauen auf Unterhalt aus eigener 
Lohnarbeit verwiesen.« J Diese Entwicklung sollte man aber nicht beklagen, 
.. HemsohnJi,noop<r, J. l. 0 .. S 'L1. 

I..JJ 
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sondern im Gegenteil begrußen, denn infolge der .. Verlohnarbeiterung H lerne 
die Frau den Anachronismus der Perpetuicrung ihres Skl.a vendasems Im Hause 
emerseits und der von ihr verlangten selbständigen Arbeit in der Produktion 
andererseits erkennen und sich gegen die Repression von Seiten des Mannes zu 
wehren: .. Die sich aus eigener Lohnarbeit unterhaltende Frau erfä.hrt die 
Beschränkungen ihrer Rechtssubjektivität in der Ehe als sinnlose Unterdrük­
kung, gegen die sie zu rebellieren beglnnc."s 
Die Lösung des Frauenproblems stellt sich konsequenterweise für die Autoren 
ganz emfach dar; Entweder die Frauen haben schon den Lohnarbeiterinnen­
status - dann kom mt es für sie nur noch darauf an, konkurrenzfähig mit dem 
.~[ann zu werden, sich entsprechend zu qualifizieren. Oder aber sie sind bloj~e 
"Nurhausfrauen" und Mütter - dann srellt sich das Problem zwar etwas schär­
fer, da diese sich erst emmal eine Ausbi Idu ng zulegen und einen Job suchen 
müssen, sind sie dann aber Lohnabhängige, so geht es nur noch darum, konkur­
renzfähig mit dem Mann zu werden ... usw. Das Problem der Frauenemanzipa­
tion löst sich somit auch für Heinsohn/Knieper mit der Integration der Frau in 
den Produktionsprozeß. Damit werden auch sie zu bloßen Tescarnentsvollstrek­
kern des Vermächrnlsses von Friedrich Engels: ~Dle Befreiung der Frau, ihre 
Gleichstellung mit dem Mann, (ist und bleibt) eine Unmöglichkeit, solange die 
Frau von der gesellschaftlich produktiven Arbeit ausgeschlossen und auf die 
häusliche Pnv;l.tarbeit beschränkt bleibt. Die Befreiung der Frau wird erst 
möglich, sobald diese auf großem, gesellscnatdichem Maßstab an der Produk­
lIon sich beteiligen kann und die häusliche Arbeit sie nu r noch in unbedeu­
tendem Maße in Anspruch nimmt. Und dies ist erst möglich geworden durch die 
moderne große I ndusme, die nicht nu r Frauenarbei t auf großer Stufenleiter 
zuläßt, sondern förmlich nach ihr verlangt und die auch die private Hausarbeit 
mehr und mehr in eine öffenrliche Industne aufzulösen strebt."b 
Die beiden Thesen von Heinsohn/Knleper, die Frau verliere zunehmend ihre 
Funktion zur Reproduktion der Familie und ihre Freisetzung fü r den kapitali­
stischen Produktlonsprozeß eröffne objektive Emanzi pationschancen scheinen 
ffilf problematisch. Zunächst fällt auf, daß Heinsohn/Knieper den Abbau 
fixierter familia rer Rollenzuweisung nur au f die bürgerliche Familie beziehen. 
Es hätte zumindest der Erwähnung bedurft, daß möglicherweise in den Fami­
lien der unteren Schichten die Rollenverteilung und damit auch deren Aufhe­
bung anders aussieht. übersehen haben die Autoren aber auch, daß die Funk­
tion der Familie sich keineswegs in der Nachwuchsproduktion erschöpft, 
sondern gerade die psychischen und Ideologischen Reprodukuonsfunktionen 
fur das Kapital unverzichtbar sind. Die Ausübung von Herrschaft des Mannes 

über die Frau ist konscitutiver Bestandteil seiner innerfamiliaren psychischen 
Reproduktion. Man kann somit schon von daher nicht von einem tmalen 
Aufgabenverlust familiarer Betätigung für die Frau und infolgedessen nicht von 
ei nem stetigen Abbau geschlech tsspezifischer Rollenzuweisung sprechen. 
Wird die Frau damit weiterhin zur Reproduktion der Familie (im umfassenden 

Sin n) benötigt, dann perpetuiert auch die Familie diejenigen geschlechtsspezifi­
schen Sozialisationsmuster von Frauen, die einer Emanzipation im Wege 
stehen. Da die Erziehung von frü hester Kindheit an ;tU f die Einübung von 
Geschlechesstereolypen zielt, sind diese seru kturell verankerr. Dann hauer7 hat 

, Hem,ohn/Km,·pa. a. ,. 0 .. S. 70 . 
• F Engel" Der Ursprung der F~milie. des Pnvat.,genrums und des Sl~a<es, Bcrlin 196~, S. r 8!. 
• H. Dannbucr, G«chlechr und PersönlichkeIt, ßerlin '97). S. '1'. 
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empinsch die Freudsche These bcstatlgt. d;tli bereits im Al"r von drei Jahren 
die zentralen geschlechlsspezlfischen Vcrhaltemweisen ausgebildet Sind, die 

n1l1 zunehmenden Alter weiter verfestigt werden. In diesen frühen Jahren 

haben Kinder bereits gelernt. den gegengeschlCl'htlichen P:\rtner mit Attributen 

zu versehen. die für das eigene Geschlecht untYP,sch Sind . und diese Eigen­

schaften negariv zu besetzen: Z. B. Jungen Sind bul, laul, machen Sich oft drek­
klg, Mädchen $lfld Heulsusen. ängstlich. petzen oft. usw. M.arcuse spricht In 

diesem Zusammenhang davon, daß durch den Jahrelangen Prozeß sozialer 

Konditionierung Männern wie frauen die »typisch « ma nnlichen bzw. weibli­

chen Eigenschaften zur »zweiten Natur" geworden smd8 . Er meint damit. daß 

die geschlechtsspezIfischen Rollenverhalten unabhängig von phYSIologischen 

Unterschieden beider Geschlechter durch permanente gesellschaftliche Bestäti­

gung eine Eigendynamik erhalten haben und eine Transzendierung dieser 
RolJenbarrieren womöglich nur uber elnc totale Veränderung der .. materiellen , 

wIe auch locellekcuellen Kultur- und somit nur durch eIße Veränderung des 

gesellschaftlichen Systems erreIcht werden kann. 

Geht man von diesen überlegungen aus, so ist es geradezu grotesk, zu behaup­

ten. der Frau werde es mit dem Augenblick der Aufnahme der Berufstättgkeic 
ermöglicht, ihre Fesseln als Haussklavin zu lösen. Damit wird flicht eine form 

der Unterdrückung durch die andere abgelöst. vielmehr Iritt neben die Herr­

schaft des Mannes über die Frau die Unterdrückung du rch das Kapital. 

Die forderung nach EinbeZIehung der Frau in die Produktion als einzIger 

Möglichkeit der Gewinnung ökonomischer und insgesamt sozialer Unabhän­

gigkeit vom Mann, die WIederum erst den gemeinsamen Klassenkampf und 

damit Emanzipationsmöglichkeiten gewähre. is t aber noch aus einem anderen 

Grunde falsch. Sicher ISt es richtig, daß die in der F~milie isolierte Frau und 

Mutter ihre beschrankte kieme Weh durchbrechen kann, ind~nl sie versucht . In 

die -gesellschaftliche Produktion n einbez.ogen zu werden . Sie könnte sich aller­

dings auch mit anderen Hausfrauen zusammen tun und von daher versuchen, 
Eintluß auf gesellschaftliche Prozesse zu nehmen. Italienische Hausfrauen z. B . 

haben durch Kauiborkotts u ncl Hausbesetzungen usw. bewiesen, da ß dies 

möglich iSI. 9 DIe eIgentlichen Probleme beginnen aber erst. wenn man SIch die 

spezifischen Widersprüche, mit denen Frauen zu kämpfen haben. vor Augen 

führt . Die Demonstrationen der Macht und Stärke des Mannes im familialen 

BereIch sowie die geschlechrsspezlfischen Sozialisatlonsrnuster haben zur Folge, 

daß die Frauen mIt einem [lef sitzenden Minderwertigkeitsgefühl behaftet sind. 

Dies trägt wesendich dazu bei, daß sie ihre (soweit sie berufstätig Sind) durch 

doppelte Unterdrückung gekennzeIChnete Lage als selbsrverständlich, quasi 

naturgegeben. hinnehmen. so z. B. die gertngere Entlohnung, die elngeschrank­

ten Verkaufsmöglichkeiten ihrer Arbeitskraft. das Ertragen der Doppelbela­

stUng durch Familie und Beruf. Gerade das Nebeneinande rherbestehen beider 

Betätigungsfelder für die Frauen - elnmll der Reproduktions- zum anderen der 

Produ kuonsbereich - verhindert Emanzlpa Clon in beiden Bereichen. DIe Dop­

pelbelastuog respektive doppelte Unterdrückung der Frau ist Cln consfltuens 

für ihre faktische Minderqualifikation und liefen obendrem Legitimationen für 
Unterbezahlung (gröllerer KrankheItsausfall infolge Mutterschafe und -schutz, 

geringerer Leistungsstand durch Unterbrechung der Berufstät,gkeit infolge 

, H. yta"uS<. MarXISmus und Fcmln"rnu' In, .[mk,., Nr. 5911974. S. IS i. 
• F Ci3f~lonl . D" Hiuscrbe<etLung Ln da V" Ti"b~ldl (:V[~iilnJ) 11" .. "u«buch .. Nr. 26, Berlin 

1971. 5 . 109-
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I.J6 Heirat. Schwangerschaft und Mutterschaft. gertngere Teilnahme an beruflichen 
Förderungsmaßnahmen infolge familialer Belastung)! Folge der Doppelbela­
stUng 1St aber auch die Uncerrepdisencation In der sozi:llen Selbstvcrw·:lltung. 
Während z. B. 1972 ca . . 12.5 % der .lbhängig beschäftigten Männer in DGB­
Gewerkschaften organlslerr waren, waren von den abhängig tätigen Frauen 
Idiglich 14,& "lo Mitglieder 'o. Diese Unterrepdsent:lcion bedeutet Chancen­
minderung bei der Durchsetzung von Forderungen. die den ArbetCsplatz der 
Frau betreffen. 
Es Ist aber nicht nur die Doppelbelastung fü r das mangelnde Interesse der 
Frauen an der Erlangung der ökonomischen Unabhängigkeit von Bedeutung . 
Hjnzu kommt das geringe Maß an Befriedigung am Arbeitsplatz. als Lohnarbei­
tenn Im Vergleich zur immer noch verlockenderen nSelbstandigkeH« des Haus­
irauendaseJn'. Die Arbeit der weiblichen Lohnabhängigen ist zumeist gekenn­
zeichnet durch extreme Decailarbelt, stumpfsinnIge Arbeit olm Fließband und 
Akkorddruck . Auch im Dienstleiscungssekror, wo die Frauen zunehmend 
Beschäftigung finden, ist der Anteil der Frauen an qualifizierter Täligkeit 
gering (der Großteil sind Sekretärinnen und dergL). Die Zahl der Frauen mit 
Fach- oder Hochschulabschluß ist vergleichsweise gering. Die qualifizierteren 
Tätigkeiten und privilegierteren Positlonen werden überwiegend von Männern 
dominiert. $0 kann man zwar nicht rundweg bestreiten, daß durch die ßerufstä­
tigkeit der Frau und die damit verbundene Möglichkeit der finanziellen Unab­
hängigkeir vorn Mann im bescheidenen Rahmen, Bewußtwerdungsprozesse 
ermöglicht werden, die eine Lösung aus der Haushaltssklavensteilung erleich­
tern. Die Möglichkeit der finanziellen Unabhängigkeit der berufstätigen Frau 
Ist aber nur in den allerwenigsten Fällen gegeben. 

Insgesamt soll mit der Kritik zum Ausdruck gebracht werden. daß auch .. die 
Beteiligung der Frauen an der Produktion auf großem Maßstab« nicht j<!nes. 
von vielen gesuchte Wundermittel ist, das die von Marcuse als ~repressive 

Gleichheit. bezeIchnete GleIChstellung von Mann und Frau hervorbringen 
wird. 
Eine andere. wichtige Frage in darüber hinaus, ob der Emanzipatlonslnspruch 
der Frauen überhaupt darauf abZielen kann und soll. mit dem Mann gleichge­
stellt zu werden, wobei hier die Gleichstellung die Gleichwerdung bedeutet in 
dem Sinn. daß die Frau die mannlichen Charaktenstika übernehmen soll. Es ist 
auffällig, daß der Ansatz der FrauenemanzIpationstheorie, den die Autoren 
entwerfen. einzig darauf abzielt, Jie Frauen den Männern, im eben bezeich­
neten Sinne. anzugl<!ichen. Da ist da von die Rede. daß die • Frauen das 
Abscreifen der rür sie hinderlich gewordenen Strukturen von WeiblIChkeit 
forcieren müssen«ll, daß sie in der Auseinandersetzung um bessere POSHionen 
und Arbei tsplätze »mit dem vorerst quali (i zierteren Lohnarbei ter~. :1lso mit 
dem Mann, kon kurrieren müssen 12. Da ist von dem Arbeitsmarkt als Kampf­
platz die Rede. 
Auch hier wird deutlich, lVie wenig die Autoren geneigt sind, Möglichkeiten 
kapitalismussprengenden Verhaltens in ihre überlegungen mit einzubeziehen. 
Ausgehend von dem Obersatz, daß niemand sich der Kapitallogik entz.iehen 

, .. L. ~tull~r. Einb,zlchung Jer Fr~ucn In di~ Produk"on ,I, Weg zur Em~nzlpo(loni In: • BI~ll" tur 
dcu(s"h~ und Inr"n'[Jon,le Po],(ik. ... Kuln. '973. H_ 9. S. 100:' f. 

" Helnsohn/KnJeper. l. l. 0 .. S. 167. 
" Helnsonnl Kmeper. l .• 1. 0 .. S. ,~\. 
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könnc, wcrden alle bpitaiismusl nldiiqua ren Lebens- und Verhlltensweisen 

daraufhin untersucht, inWieweit sie dem .,0bJektiven Prozel~ der Verallgemei­

nerung der Lohnarbeit« entgegenstehen. So sind eben auch die Strukturen I'on 

Weiblichkeit, mutterlieher Z:i.rclil:hkcit, Aufop~rfungsberellschart Produkte 

einer vorkapnalistischen Gt:sellschafl. Oll" Eigenschaften taugen heUle nach 

Meinung der Aucoren nur noch UHU, die Frau in der Konkurrenz auf dem 

ArbeItSmarkt gegenüber dem Mann 2U behinUern . Sie ISl zu nachgiebig, nicht 

kämpfer isch-aggressiv genug, zu sentimental. emmional. Diese hIStOrisch 
gewordenen Strukturen muß sie über Bord werfen; sie soll lernen, dem 

L~ls(Ungs- und Konkurrenzpnnzip zu gehorchen. sie soll wie ein Mann werden. 

denn der Mann hai berel!S gelernt, Träume, Sehnsuchte, Emotlonalitil abzule­

gen, sich der kapitalisll5chen Logik unterzuordnen . 

Marcuse zieht in dem bereits zitierten Aufs;lez aus derselben. von den Autoren 

benannten Tatsache, daß sich nämlich Strukturen von Weiblichkeit in einer 

bpltaliSllsehen Gesellschaft erhalten haben, die vorkapItal istische Züge tra­

gen, einen völlig anderen Schluf~, als Heinsohn / Knieper. Er sieht 10 den 
.typisch weiblichen Eigenschaften« wie Zärtlichkeit. Sensibilidt, Rezepllvit:it. 

G~walclosigkelt sprengende Kraft. da sie die Negation der .ausbeuterischen 

und repressiven Wene der patnarchalischen Zivilisation-. wIe Mehrwertpro­

duktion. Leistungs· und KonkurrenzprinZIp und Effizienz bedeuten. Auch M:tr­

cuse würde nicht leugnen, dag es für die Frauen zu n:ichSl notwendig Ist. die 

volle ökonomische, SOZiale und kulturelle Gleichberechtigung zu erreichen. Er 

ist jedoch der Meinung, daß es im Verlauf dieses Prozesses gerade darauf 

ankommt. zu verhindern, daß die in der kap1talistlsch~n Gesellschaft dominie­

renden Werte den Frauen aufgezwungen werden. Es komme darauf an, die 
"aggrösive Produkuvltät « durch die -kreative Rezepllvitat« zu ersetzen. 

Man:uses Ansatz Ist insofern problematISch, als er die gesellschaftlich bedingten 

.. typisch« männlichen bzw. weiblichen Charakteristika unhinterfragt als POSI­

tive Antithesen 'Zu den in der spätkapltalisrischen Gesellschaft herrschenden 

Idealen bezeichnet. Wurden auch ~Rezeptivitäl, Sensibilität. Gewaltlosigkeit" 

bisher eher Frauen als Männern zugeordnet, so muß das nicht bedeuten, daß 

diese Eigenschaften bereits in positiver Weise von den Frauen verkörpert 

würden. Frauen leiden ja gerade daran, Unterdrückte zu sein . Die Konslltution 

von Unterdrückten kann nicht per se Anrithese zu der der Unterdrücker sem. 

Sie ISt vielmehr in höchstem Grade durch die Tatsache der Unterdrückung 
pervertiert. So wichtig es ISI , daß Frauen mit größerem Selbstbewußtsei n 

auflreten, so verhängnls\'oll würde es sein. die Spuren zu vernachl:issigen, 
welche die Entfremdung durch das Patriarchat hinterlassen hal. Juliett Mitchell 

formuliert es so : .. Die Erhebung der Unterdrückten sollte nicht eine Glonfi'Zie­

ru ng der Merkmale der U nterdrucku ng werden .• 13 

Ein wil:htiger Punkt sollte mit dem Rekurs auf Marcuse aber angesprochen 

werden : FrauenemanzIpatIon kann mehl IdentISch sem mit dem Versuch. die 

GleIchstellung mli dem Mann Im SPIne emer GleIchwerdung zu erreichen. Wer 

das FraueJ\problem als gelöst betrachtet. die Frauenemanzlpanon bereits 

erreiche siehr, wenn nur die» Verlohn;ubelterung " der Frau in großem Umfang 
fortschreitet, übersieht zweierlei: Einmal. daf~ die Amübung der Herrschaft des 
Mannes über die Frau nicht blog ein Uberbauphiinomen ist, das automatisch 

mit der Veränderung objektiver ökonomischer Bedingungen verschwindet, daß 

vielmehr die Lage der berufst.:itigen Frauen zu nachse du rch eine doppel te 

Unterdrückung gekenn2eichnet ISt; zum anderen, daß die • historisch geworde-

1) .1 . Mil<chcl\. \~'oman ', <<lote . N,'IV York. 197 I . S. 17S. 

'-/7 
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nen., Strukturen von Wt!iblichkeit. die nach Meinung vieler bloße Hindernisse 

auf dem Weg der Integration in den Produktionsprozeß darstellen, moglicher­
weise Sprengkr:ifte enthalten, die das kapitalistISche System erschüttern kön­
nen, so daß es zu einem wichtigen Moment in der Frauenemanzip<'ltlonsbewe­
gung werden könnte, daß die Frauen zwar fixierte Rollenbarrieren zu über­
Winden versuchen, damit aber nicht zugleich ihre. Weiblichkeit« über Bord 

werfen. 
H~lde Erd-Küchler 

IV. Ein kapitalistisches Gruselmärchen 

Die Arbeit von H./K. zur Theorie des FamilienrechLS vermirtelt den Eindruck. 
als sei die Herrschaft des Kapitals über die Menschen endgülllg besiegelt, ihre 
Entfremdung perfekt : Der Mensch ist ganz und gar zum Objekt der ihn bestim­

menden Verhälcnisse geworden. 
Ergebnis der Analyse von H ./K. ist der Nachweis einer ,fundamentalen Bedro­

hung der gesamtgesellschaftlichen ReproduktioQ<, der die bürgerliche Gesell­
schaft hilllos gegenüberstehe. Die Gefährdung bestehe darin, daß die erwach­
senen Gesellschaftsmirglieder umer den derzeitigen Bedingungen nicht mehr 
beren seien, Kinder zu erzeugen und aufzuziehen und deshalb die EXistenz 
emer zukunftigen qualifizierten Generation von lohnarbeltern infrage gestellt 

sei . 

Am Schluß ihrer Analyse geben H ./ K. das systemimmanente Rezept zur Ober­
windung des gesamtgeseHs.::haftlichen Zusammenbruchs an: ErrichtUng demo­

kratIScher Kindergärten ansteHe der deneitlgen ,Aufzuchtfabriken •. Die VOn 
H ./ K. behauptete Gle,chgültigkei t der eilne!nen gegenu ber allem und allen 

außer dem eigenen Lohn musse durch strukturelle Veränderungen im Bereich 
gesellschaftlicher Kleinkinderziehu ng durchbrochen werden. nicht um gesamt­

gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu ini liieren, sondern um die spätere 
Konkurrenzfähigkeit der Lohnarbeiter sicherzustellen und damit die Erhaltung 
des kapitalistischen Gesellschaftssystems zu retten . Nach demokratischen 

Gesichrspu nkren organisiert müssen die Kindergärte{\ deshalb sein, weil H.lK. 
der Ansicht sind, daß die Entwicklung von Konkurrenzfähigkelt und -bereit­
schaft nur dann gelingt, wenn ·,die Kinder möglichst lange vor Konkurrenz 

verschont sind " (136), d. h. die Erfahrung von Konkurrenzloslgkeit als Voraus­
setzung späterer Konkurrenzf:ihigkeit angenommen w\,d . 

Doch H./K. bleiben - was die Durchserzung ihrer Vorschläge :!nbetriffr - pessi­
mistisch. Ihre Verwirklichung sei .. gegen system typische Strukturen zu erkämp­
fen und bleibt immer ungewiß .« (235) 
H .l K, entwickeln ihre Theorie des Familienrechts stringent am Verhältnis von 

Lohnarbeit und Kapical als zugrunddiegender S.rukru r unserer GeseHschaf •. 

Sie gehen davon aus, daß in ihr Produkrion und Reproduktion unter dem 
Dikt:!! des Verwertungsprozesses des Kapitals seehen, die unmenschlichen 

menschlichen Verhältnisse durch diese Struktur vorgegeben sind. Aus objekti­
"em Zwang sei der lohnarbeiter nur noch an seinem Lohn durch den Verbuf 
seiner Arbeitskraft interessiere. An Kindern sei er deSinteressiert. weil er ihnen 

weder Eigentum vererben konne, noch seine Altersversorgung von ihnen 
abhängig sei und sie zudem seine Konkurrenzfähigkeit beeintrachtigren. Seine 

reine Tauschwercorientierung scheint gelungen, denn für H./K. gibt es keine 
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Vermi ulungsschwicngkellen mehr zWischen menschlichem VerhaI ten und 

objekt! ven Verhältnissen. zu ml noest nicht. was den erwachsenen Lohnarbeiter 

:tnbetnfft. Die tOt;).le lnstrumentalislerung aller Lohnabhängigen scheint 
erreicht. 

\X'enn auch an der Dominanz des Verwertungsprozesses über den Arbens­

prozeß festgehalten werden mu!~. so darf Jedoch nicht unterschlagen werden, 

dag der kapltalislISche ArbeltSprozeß als Gebrauchswerte schaffender notwen­

dige Voraussetzung des Verv.:enungsprozesses bleibt. Nicht nur Waren als 
matencHe und immaterielle Güter sind Widersprüchliche Einheit von 

GebrOluchswcn und Tallscnwen. sondern gleichermaßen die Ware Arbeitskraft. 

Das alleinige Interesse der Lohnarbeiter am Lohn wu rde die Grundlagen des 

kapltalisl1Schen ArbeltSprozesses selbst zerstören. der auf einem - wtnn auch 

ei n geschränkten In teresse an konkret J1(.idicher Tätigkeit und Selbstve rwi rkJi­

chung angewiesen 1St. Eine rem u neer dem Tauschwertaspekt begriffene Onen­

tierung der einzelnen geht selbst am Interesse des Kaplcalverwenungsprozt'Sses 
vorbei. 

In der kapitalistischen Gesellschaft besteht deshalb nicht nur das schwer zu 

lösende Problem, die SOZial isa tlon der Kinder so zu organlsle ren, dail sie ihren 

ei genen Anspruchen korrespondiert. da eine allei n an dem Verwercu ngsaspek t 

menschl icher ArbeItskratt Orientierte SOZialisation die Bedi ngungen fLi r die 

Wenbildung und die Möglichkelc der Verwertung zerstören würde; dies sehen 
H./K. und halten deshalb demokratisch organisierte Kinderg:irten [ur notwen­

dig. Diese WIderspruchliehen Antorderungen an das Verhalten der einzelnen 

werden aber au ßerdem täglich neu reprodUZiert, I m entscheidenden Maß auch 

;:Im ArbeItSplatz selbst. 

Auf der Behauptung einer rem InStrumentellen Orientierung der Lohnarbeiter 

(die durch I1lchts außer dureh platte übersetzung abstrakter ökonoml~cher 

Zusammenhange in menschlidles Verhalten in dieser Ausschliegli~hkelt zu 
belegen ist), basiert jedoch die von H.lK. entWickelte TheOrie, daß das reme 

Lohnimeresse der einzelnen sich In der Form von KinderloslgkcH durchgesetzt 

habe und in verscarktem Maße du rehsetzen werde. 

Will der Staat die )Kinderprodukrion. sicherstellen, musse er sie als lukratives 

Gesch:ift anbieten ,durch Ersatzgarantlc aller Unkosten und die Bezahlung der 

ErzIehungsarbel(. " (189) Dami t werde die qualit:itsgerechte Erziehung der 

Kinder Jedoch nicht garantiert, denn »ErzIehungsfehler an seinen eigenen 

Kindern bleiben für ihn (den Lohnarbeiter. d. Verf.) gänzlich ohne materielle 

Nachteile- (117). er bleibt den Kindern gegenüber Immer noch potentiell 
gleichgültig. Deshalb vermag nur der Staat "die Befriedigung des gesellschaitli­

chen Bedarfs an Quali fikanonen III gewährbsten. d:! der einzel ne Lohnar­

beiter nur die eigene Reproduktion, mcht aber die gegenwärtiger oder zukünf­

tiger Konkurrenten im Auge hat". (~16) 

Unabhanglg "on der Fragwurdigkeic dieser ökonomlSClSch verkürzten Behaup­
tung, scheint mir fü r dic Nicht- RealiSierung des Wunschs nach Kindern em von 

H.lK. zu wenig beachteter Aspekt wesen dich zu sein. Wenn auch der Staat als 

Sachverwalter ges:!mtb.pitalistischer lnreressen, durch die \"on H.lK. analy­

sierten Rechtsreformen die. Ki nderprodu ktlon< zu erzwi ngen \·ersu<.:hte, so hat 

er andererseits so gut wie nichts getJn, um Kindern und dJmtt auch deren 
Eltern em selbst nach kapitalistlschen PrinZIpien angemessenes Leben zu 

ermöglichen. z. B. in innenarchitektomscher oder st:idtebaulicher Hinsicht. 
Die versprochenen. Jedoch mcht rea liSlerten Reformen I m Bereich gesellscha ft­

licher Klelnklnderziehung können deshalb nicht ausschließlich (w\e bei H.lK.) 

1.;9 
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1jO unter dem Aspekt einer notwendigen Höherqualifikation oder als Zeugungs­
und GebarJ.nrelz begriffen werden . Zu fragen wäre vielmehr. ob z. B. nicht 

auch die Sicherung leiblicher Intaktheit - bezogen auf die fähigkeit zu 50):ih­
riger Lohnarbeit - angesIChts der derzeitigen Lebensbedingungen von Kindern 
(unabhängig von den FällIgkeilen oder Unfähigkeiren der Ehern) mit als Ziel 
dieser Retormvorhaben angesehen werden kann. Die Entwicklung der Kinder 

in einer zutiefst unbefraedigenden Scheinwdt mit keinerlei realen Handlungs­
möglichkeiten muß selbst dem Kapitalinteresse hinderlich sein, ganz zu 
schweigen von zunehmender physiologischer und psychischer Deformierung 
der Kinder. 

Der reale Geburtenrückgang sollee deshalb nicht mjt einem Desinteresse der 
Lohnabhängigen an eigenen Kindern gleichgesetzt werden. Der Wunsch oder 
das Bedürfnis mag durchaus vorhanden sein. Seine Realisierung bring( den 
Lohnarbeiter jedoch in fü r ihn unlösbare Konflikte, den eigenen und den Inter­
essen seiner Kinder gerecht zu werden. Eine ausschließliche Orientierung der 
Lohnarbeiter an der Erhalrung der eigenen Konkurrenzfähigkclt zu postulie­
ren, stelle intellektuellen Zynismus dar. 
Die Frage, ob in unserer Gesellschaft Kinder gewünscht und erzeugt werden. 
um noch nicht to[al deformieree Bedürfnisse zu befriedigen. nicht als Surrog:lt 
(obwohl nicht bestrieten werden soll, daß Kinder oft Surrogac(unkllonen 

haben !), sondern mit dem Inreresse nach ei nem besseren, lebeoswerteren Leben 
für sich u[\d andere, stellt sich fur H./K, erst gar nicht. Für sIe gibt es außer 

insrrumenrellen oder materiellen Bedürfnissen keane anderel1 mehr. Selbst hin­
ter den heute vorherrschenden SU rroga ten der Bedü rfnisbet"riedigung verber­
gen sich Jedoch andere Bedürfnisse und Interessen. Gäbe es diese unbefriedigten 
Bediirfnisse nicht, waren selbst die Surrogate LiberflussJg. Ein Hinweis dJrauf. 
d:lI~ die IndiViduen so ganz nun doch nicht zum Objekt der Verhältnisse 

geworden sind. sondern zumindes! noch teidensfahig und damit auch potentiell 
?.Um Widerstand und 7..ur Veränderung in der lage. Diese Widersprüchlichen 
Erfahrungen zu erzeugen bleibt der Kapllalismus gezwungen aufgrund seiner 
widersprüchlichen Struktur. 
Wäre nur noch die Frage an H./K. zu HeJlen, wie sie SICh eigentlich die Durch­
setzung ihrer Forderungen nach demokratischen Kindergärten vorstellen? 
\'(fenn es nicht die nur an ihren je eigenen Inreressen Orientierten Lohnarbeiter 
sind, wer dann? Nur in gesamrgesellschaftlichen Demokratisierungsprozessen 
werden demokratische Kindergärten durchsetzbar sein, womIt ihre Funkllon an 
der von H.lK. analYSierten Weise hinfli!lig wird, jedoch nicht die demokrati­

schen Kindergärten selbst. 

Oh oc gesamrgesellschaftliche Ver:inderungsprozesse einzubeziehen, erweist 

sich der von H./K. vorgeschlagene Weg zwar nicht als Hochstapelei oder Idea­

lismus, wie sie ihn selbst zurecht Wissenschaftlern vorwerfen, .die staatliche 
Erziehungserfolge schon prophezeien, wenn er nur ihre Cu rricula vef"tl.'ende«, 

(z 3 7) sondern als ein bpitalistisches Gruse!märchen. 
Elke Finkbezner 
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